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BESCHLUSS (GASP) 2015/… DES RATES

vom …

zur Änderung des Beschlusses 2013/255/GASP 

über restriktive Maßnahmen gegen Syrien

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 31. Mai 2013 hat der Rat den Beschluss 2013/255/GASP1 erlassen.

(2) Am 28. Mai 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/309/GASP2 erlassen, mit dem die im 

Beschluss 2013/255/GASP festgelegten restriktiven Maßnahmen bis zum 1. Juni 2015 

verlängert wurden.

(3) Aufgrund einer Überprüfung des Beschlusses 2013/255/GASP sollte die Geltungsdauer der 

restriktiven Maßnahmen bis zum 1. Juni 2016 verlängert werden.

(4) Angesichts der sehr ernsten Lage sollte eine weitere Person in die in Anhang I des 

Beschlusses 2013/255/GASP enthaltene Liste der natürlichen und juristischen Personen, 

Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen 

werden.

(5) Eine Person sollte nicht länger in der in Anhang I des Beschlusses 2013/255/GASP 

enthaltenen Liste von natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 

Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgeführt werden.

1 Beschluss 2013/255/GASP des Rates vom 31. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen gegen 
Syrien (ABl. L 147 vom 1.6.2013, S. 14).

2 Beschluss 2014/309/GASP des Rates vom 28. Mai 2014 zur Änderung des Beschlusses 
2013/255/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Syrien (ABl. L 160 vom 29.5.2014, S. 
37).
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(6) Die Angaben zu bestimmten in Anhang I Abschnitt A des Beschlusses 2013/255/GASP 

aufgeführten Personen sollten auf den neuesten Stand gebracht werden.

(7) Im Anschluss an das Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2014 in den verbundenen 

Rechtssachen T-329/12 und T-74/13 Mazen Al-Tabbaa gegen Rat1 und das Urteil des 

Gerichts vom 26. Februar 2015 in der Rechtssache T-652/11 Bassam Sabbagh gegen Rat2

werden Mazen Al-Tabbaa und Bassam Sabbagh nicht in der in Anhang I des Beschlusses 

2013/255/GASP des Rates enthaltenen Liste von natürlichen und juristischen Personen, 

Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgeführt.

(8) Zudem hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 12. Februar 2015 die Resolution 

2199 (2015) verabschiedet, deren Nummer 17 den Handel mit syrischen Kulturgütern und 

sonstigen Gegenständen von archäologischer, historischer, kultureller, besonderer 

wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung , die seit dem 15. März 2011 aus Syrien 

unrechtmäßig entfernt wurden, verbietet.

(9) Der Beschluss 2013/255/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

1 Noch nicht veröffentlicht.
2 Noch nicht veröffentlicht.
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Artikel 1

Der Beschluss 2013/255/GASP wird wie folgt geändert:

1. Artikel 13a erhält folgende Fassung:

"Artikel 13a

Es ist verboten, Kulturgüter und sonstige Gegenstände von archäologischer, historischer, 

kultureller, besonderer wissenschaftlicher und von religiöser Bedeutung, die am oder nach 

dem 15. März 2011 unrechtmäßig aus Syrien entfernt wurden oder bei denen der 

begründete Verdacht besteht, dass sie an dem oder nach dem genannten Zeitpunkt 

unrechtmäßig aus Syrien entfernt wurden, einzuführen, auszuführen, weiterzugeben oder 

zugehörige Vermittlungsdienste bereitzustellen. Das Verbot gilt nicht, wenn die 

Kulturgüter nachweislich auf sichere Weise an ihre rechtmäßigen Eigentümer in Syrien 

zurückgegeben werden.

Die Union ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die einschlägigen Gegenstände zu 

bestimmen, die unter diesen Artikel fallen."

2. Artikel 34 erhält folgende Fassung:

"Artikel 34

Dieser Beschluss gilt bis 1. Juni 2016. Er wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenen-

falls verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass seine Ziele nicht 

erreicht wurden."
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Artikel 2

Anhang I des Beschlusses 2013/255/GASP wird nach Maßgabe des Anhangs des vorliegenden 

Beschlusses geändert.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft.

Geschehen zu

Im Namen des Rates

Der Präsident
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